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Rev. Dr. S TI,ION PIRCH3GGER: 

Der Vatik:w "end die ~Tationen. 

Zu den internationalen Mächten der westlichen Demo­

y~ratie und des jüdischen ~Ilarxismus, die bald heimlich bald of­

fen in die Geschicke der Nationen eingreifen, gesellt sig als 

dritte der polit~sche Katholizismus. Auch diese Macht muss 

daher von der Internationalen Akademie der ~ationalisten sorg­

fäl tigst studiert vIerden , wenll diese ü'_rer Aufgabe, das 

Schicksal aller V~lker artgemäss zu ge~talten und vor jeder 

fre':Jden, nicht artgemässen BeeinflussunL~ zu scl,ützen gerecht 

werden Nill. 

Wie die katolische Kirche dazu kommt, nicht ledig 

lieh religi~s, sondern auch machtpolitisch ins V~lkerleben 

einzugreifen, dariber belehren in vorzüglicher Weise dei "In­

sti tut iones Juris Publici Scclesiastici" von ll:sgr. Alfredo 

Ottaviani, einem Mitgliede der Kongregation des Blg. Offizi -

UlllS. Wichtig ist vor alle;:} die grundsätzliche Feststellune; 

Ottavianis, dass der Staat - den vom Volke ist auch hier be­

zeichnenderweise nicht eHe Rede - minderen. Rechts sei als die 

Kirche. ~war sei der Staat so gut '.\'ie die Kirche ein socie-

tas perfecta, aber er fusse nur auf derr: allerdings auch von 

Gott gegebenen Naturrecht, während die Kirche ausserdem noch 

auf dem positiv von Gott geoffenbarten übernatürlichen Rechte 

ber!Ahe. Uberdies sei der Staat nur auf das diesseitige Wohl 

seiner Mitglieder gerichtet, die Kirche hingegen auf das voll­

ko=ene G~ .. t des übernatürlichen Lebens. 

Aus dieser Herabsetzung des Staates folgert Ottavia­

ni zwar nicht eine direl"te politische Gewalt der Kirche über 

den Staat, sondern nur eine indirette, mit anderenWorten: eine 

geistliche Führungsm3cht über die Seelen, d?.f!lit sie nicht in 

Irrtümer fallen. Immerhin ist aber auch diese mittelbare I,Iacht 

der Kirche bei Ottavi~ni unheimlich gross gedacht. Sie er-
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streckt sich insbesondere auf die Fürsten und Oberhäupter der 

staaten, soweit diese c,hristlich get'luft sind. Ein princeps 

könne ja nicht von seines;leichen oder von Untergebenen ge­

richtet werden, deshalb unterstene er einer höheren Instanz, 

nämlich dem Papst. 

Bei dieser Gelegenhet zitiert Ottaviani aus dem Co-

dex Juris Canonici den Artikel über die Jurisdiktion des 

Papstes, Can, 15~7 5 1: "Der römische Bisc~of hat das Recht, 

diejenigen zu richten, die das höchste Regierungsamt über die 

Völker inr;ehaben." ~.'Jeiter lehrt Ottaviani: Der Staat darf die 

Mission der Kirche in keiner Weise hindern, ~as auch immer für 

ein zeitlicher Schaden frilll erwachsen 'Iia,::. :Jeshalb darf die 

staatli.che Gesetzgebung in keinem Punkte de!:] kanonischen 

Recht widersprechen. Wenn der Staat d~rartige Gesetze zwangs­

weise erlassen ~ollte, würde er als Tyrann handeln und sein 

Oberhaupt aller Recllte verlustig gel,en. ','feigert sich der staat 

diese unrechten Gesetze wieder aufzuheben, so kann die Kirche 

nicht nur die TJnterta.!len von jeder G8!:orsar::spflicht gegenüber 

diesen G·esetzen entbillden, sondern auc}} das staatsoberhaupt 

oder die Regierung mit Strafen zwingen, die Gesetze zu kassie­

ren. Ein anderer Grundsatz der Subordination verlangt vom. 

StaDt dass er der Kirche jede notwendiGe Hilfe leistet. Dazu 

gehört die Eilfe der be'~;affneten I'lacht, U:TJ j eden zu strafen, 

der die öffentliche Ubung der katholisc~en Religion hindert 

oder die katholische '1Iahr:1eit öffer:tlich bekämpft. Dabei ist 

sehr zu beachten, dass nach Ottaviani die Gewissensfreiheit 

nur eine Au.srede der Politiker ist, um der Anerkennung aer 

allgemeinen, d. h. der katholischen, Wahrheit zu entgehen; es 

dürfe daher in katholischen Staaten grundsätzlich keine Tole­

ranz geben, denn der Irrtum könne nicht neben der Wahrheit in 

Geltung stehen, orme dass die Moral des Volkes untergraben wer­

de.- Zu den besonderen Folgen der potestas indirecta gehört, 

wie schon erwähnt, das Recht der päpste, christlich getaufte 

staatsoberhäupter öffentlich zur Rechenschaft zu Ziehen und so-
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8sn e~t3~ric~t, die zur Auslibun[ dieses Re~htes geh6ren -, 

bare ~efahr fUr den sittlichen Charakter des ~achtträgcrs be-

dSGtet, der nur ganz starke und }eg~~~ste ~us~u~ms~enschen • ..L-' 
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den triumphierenden Eeiland darzustellen und zu vertreten h~t­
ten; die oesorille.nen Gegner aber siu(l der Uberzeugung, dass 

nicrlt der triUlDphierende Heiland, der erst am Jüngsten Tage 

erschienen vyj.rd, ur'J die e·:.'ige und a\)solute Gotte:.=:;herrschaft 

herzustellen. Vorbild und Rec~tsgrulld der Kirche ist, sondern 

der demütige Heil'3.~J.ö in seiner frei"Tilligen Erniec3erung und 

Selbstentäusserung: ;Ic~·: 1Jin nicht gekommer:., um ·bedient zu 

werden, sondern u~ zu dionen. ~er von Euch der ~rste sein 

will, der sei der :JiGne:;:' ",ller:" lbch dieser Anc-Jchauung fe.b~t 
den kirchlichen Ar::tsträgel'n jr.::de 8erufung zu machtpolitisc11en 

Eingriffen in den diessej.tigen Geschicbtsablauf. Näher habe 

ich diese Gedanken aus~eführt im Januarheft der Schweizer 

"Nationalen Hefte" unter dem Titel: l1Religion uüd Macht
t1

• Als 

Ausweg aus den für Kirche und ~ation gleicheimass en schädlich­

en Konflikten fordere ich daher den vollständigen Verzicht der 

Kirche auf machtpolitisches Streben und 8~~fehle der Kirche 

des aufmerksame studium der natlirlichen Lebensgesetze der 

Völker uno. d:Le bedingungslose Anertenl1ung ihres Sei bstbestim-

mungsrechts. SNO
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